
Statuten des Feuerwehrvereins Oberes Fischingertaf

1. Allgemeines

1.1 Name und Sitz
Unter dem Namen .Feuerwehrverein Oberes Fischingertal", nachstehend Verein genannt, besteht ein Verein im
Sinne von Art. 60 ff ZGB mit Sitz in Schupfart.

2. Zweck und Aufgaben

2.1 Zweck
Der Verein verfolgt den Zweck:

• in seinen Reihen und in der breiten Öffentlichkeit allgemein für die Belange des Feuerwehrwesens einzutreten
• sich für den Erhalt und die Pflege alter Gerätschaften und Fahrzeuge des Feuerwehrwesens einzusetzen
• der Kameradschaftspflege

2.2 Aufgabe
Der Verein sucht diese Zweckumschreibung zu erreichen mittels:

• Förderung und Unterstützung der Anliegen der Feuerwehr
• Veranstaltung gesellschaftlicher Anlässe
• Organisation weiterer Veranstaltungen im Rahmen der Zweckbestimmungen oder Teilnahme an solchen

3. Mitgliedschaft

3.1 Voraussetzung als Vereinsmitglied
Der Verein besteht aus natürlichen und juristischen Personen.

3.2 Beitrittserklärung
Kader- oder ehemalige Kadermitglieder der Feuerwehr Oberes Fischingertal haben das Recht Mitglieder des
Vereins zu sein. Neu beförderte Kadermitglieder werden vom Vorstand angefragt.
Andere Interessierte haben eine Beitrittserklärung an den Vorstand zu richten. Über die Aufnahme beschliesst die
Hauptversammlung.

3.3 Mitgliedsarten
Der Verein unterscheidet folgende Mitgliedsarten:

• Aktivmitglieder
• Gönner (Gönner sind natürliche oder juristische Personen, die den Verein durch finanzielle Leistungen

unterstützen)

3.4 Austritt
Ein Austritt aus dem Verein kann nur auf die Hauptversammlung erfolgen. Die Austrittserklärung ist dem Vorstand
schriftlich einzureichen. Das austretende Vereinsmitglied hat seiner Beitragspflicht voll nachzukommen.

3.5 Ausschluss
Mitglieder, die den statutarischen Verpflichtungen nicht nachkommen und insbesondere mit der Beitragsleistung
trotz schriftlicher Mahnung im Rückstand sind, können durch den Vorstand ohne Grundangabe von der
Mitgliedschaft ausgeschlossen werden.

4. Rechte und Pflichten der Mitglieder

4.1 Teilnahme an Aktivitäten
Alle Aktivmitglieder sind berechtigt, an sämtlichen Aktivitäten des Vereins teilzunehmen.

4.2 Stimmrecht, Wählbarkeit
Jedes Aktivmitglied hat an der Hauptversammlung eine Stimme und kann in den Vorstand oder in eine andere
Funktion gewählt werden.

4.3 Erlöschen des Anspruches auf das Vereinsvermögen
Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft fallen sämtliche Ansprüche des Mitglieds an das Vereinsvermögen dahin.



5. Organisation

5.1 Vereinsorgane
Die Organe des Vereins sind:

• Die Hauptversammlung
• Der Vorstand

5.2 Die Hauptversammlung

5.2.1 Oberstes Organ
Die Hauptversammlung bildet das oberste Vereinsorgan.

5.2.2 Ordentliche Hauptversammlung
Mindestens einmal jährlich findet eine ordentliche Hauptversammlung statt.

5.3 Der Vorstand
Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen und vollzieht die Beschlüsse der Hauptversammlung. Er besteht
aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und wenigstens einem weiteren Mitglied. Der Vorstand konstituiert sich
selbst.
Der Vorstand wird jährlich an der Hauptversammlung gewählt

6. Beiträge

6.1 Beiträge der Mitglieder
Die Jahresbeiträge werden durch die ordentliche Hauptversammlung festgelegt. Sie betragen jedoch höchstens
SFr.20.-

6.2 Haftbarkeit
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur sein Vermögen. Jede persönliche Haftung der Mitglieder ist
ausgeschlossen.

7.Schlussbestimmungen

7.1 Statutenrevision
Die Statuten können von jeder Hauptversammlung teilweise oder ganz geändert werden.

7.2 Auflösung des Vereins
Der Feuerwehrverein Oberes Fischingertal kann sich mit einer 2/3 Mehrheit der Mitglieder auflösen. Im Falle einer
Auflösung beschliesst die Hauptversammlung mit einer 2/3 Mehrheit über die Verwendung oder Liquidation des
Vereinsvermögens.

7.3 Inkrafttreten
Die Statuten treten mit ihrer Annahme durch die Gründungsversammlung in Kraft.

Beschlossen an der Gründungsversammlung vom 02. Mai 2014

Obermumpf, 02. Mai 2014

Feuerwehrverein Oberes Fischingertal

Für die Gründungsversammlung:

Der Präsident
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Der Aktuar
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